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BAMBERGER BISCHOFSWAHLEN IM MITTELALTER 

In der Nachfolge der Apostel ist das Bischofsamt seit der Spät-
antike der Bezu_gspunkc, von dem sich je~e kirchliche Autori-
tär und damir die gesamre Hierarchie der Amcer und Aufgaben 

in der Kirche herleitet. Entsprechend der Verwalrungsscrukcur des 
Römischen Reiches der Spärantike, wurden die Christen jeder Stade 
(civitas) von einem Bischof geleitet. Der Bischof war eingebunden 
in ein gleichfalls an die Verwalrungsscrukrur des Reiches angelehn-
tes System von Kirchenprovinzen, denen Erzbischöfe als Metropo-
liten vorstanden, und in die Kirche des Reiches insgesamt. Das Amt 
des Papstes enrwickelte sich aus dem besonderen Ehrenvorrang des 
Bischofs von Rom unter den fünf Pacriarchaten (Rom, Konstanti-
nopel, Amiochia, Alexandria, Jerusalem). 
Es existierte also durchaus eine Hierarchie, doch beruhte diese, wie 
die weltliche Struktur des Römischen Reiches, in hohem Maße auf 
der Eigenständigkeit der Städte. Die Gesetzgebung und die Erlas-
se der Kaiser des 4. und 5. Jahrhundercs erwecken in vieler Hinsicht 
den Eindruck eines autoritären, zencral gesteuerten „späcanriken 
Zwangsstaates"; die Praxis der Verwaltung blieb jedoch in vieler 
Hinsicht hinter diesem Anspruch zurück. In den beiden ersten Jahr-
hunderten nach Augustus, als sich der Kaiser noch als princeps (und 
noch nicht, wie später, als dominus anreden ließ), war das Römische 
Reich im Wesenrlichen ein auf Rom und den Kaiser ausgerichteter 
Bund autonomer Städte gewesen; auch über die Krise des 3. Jahr-
hundercs hinweg blieb dies in weitaus höherem Maße erhal ten, als 
die älrere Forschung dies annahm. 
Dementsprechend verstand auch die Kirche der Spätancike und mir 
ihr die Kirche des Mittelalters den Bischof als den für die Verhälr-
nisse in seiner Diözese letzcverantworclichen Amtsträger. Seine Au-
torität leitete sich durch eine lückenlose Kette von Einsetzungen 
durch Weihehandlungen von einem der Apostel (sog. apostolische 
Sukzession) her. Zwar war jeder Bischof gehalten, die Einheit der 
Kirche zu wahren, indem er an Synoden und Konzilien teilnahm, 
ihre Beschlüsse befolgte, sich der Leitung seines Erzbischofs unter-
warf. Letztlich aber lag es in seiner Kompetenz und Verantwortung, 
wie er die Verhälmisse in seiner Diözese gescalrere und an welchen 

ormen und Traditionen er sich in seinen Encscheidungen orien-
rierre. Allenfalls ein Abweichen von der kirchlichen Lehre in Fra-
gen von grundsätzl icher Bedeutung (Häresie) oder andere offen-
kundige Missstände rechtfertigten ein E ingreiten des Metropoliten 
und der Nachbarbischöfe. Ihnen kam in der Kirche der Spätanci-
ke zwar das Reche zu, Kandidaten vorzuschlagen und den von Kle-
rus und Volk gewählten Kandidaten zu prüfen und zu weihen, 
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nicht dagegen die Auswahl selbst. Erst in frühbyzantinischer Zeit 
enrwickelte die griechische Kirche des Ostens hieraus ein Verfah-
ren, das die Bischofswahl aufdie Synode der Bischöfe der Kirchen-
provinz übertrug (Beschluss des zweiten Konzils von Nikaia 787). 
Im Westen dagegen ging das Wissen darum, dass ein Bischof von 
Volk und Klerus zu wählen sei, nicht verloren. Nach dem Zusam-
menbruch der zentralen Srrukruren des Römischen Reiches standen 
vielerorts die Bischöfe als letzte verbliebene Autoritäten an der Spit-
ze der aufsich selbst gestellten städtischen Hierarchien. Schon bald 
allerdings beanspruchten die merowingischen und karolingischen 
Herrscher des Frankenreiches das Reche, den gewäl1lten Bischof zu 
besrärige.n, und bauten es faktisch zu einem Recht der Bischofsein-
setzung aus, obwohl anfangs zahl reiche Synoden dies für unzuläs-
sig erklärren. 1 Die Autonomie des Bischofsamtes spiegelte sich im 
Verfahren zur Besetzung vakant gewordener Bischofssitze. Wer Bi-
schof werden sollte, wurde nicht an höherer Stelle in der kirchli-
chen Hierarchie entschieden, sondern durch Klerus und Volk in ei-
nem Wahlakt. Gemäß dem Prinzip vox popufi, vox Dei (,,Die Stim-
me des Volkes ist die Stimme Gones"), wurde dem Heiligen Geist 
die Gelegenheit gegeben, in den Entscheidungsprozess einzugrei-
fen und ihn zu lenken, sei es durch unmittelbare Inspiration, sei es 
indem er die bessere Einsicht Einzelner so förderte, dass am Ende 
eine der Diözese zuträgliche Entscheidung gefaJlr wurde. Ihre legi-
timierende und Konsens stiftende Funktion konnte die Wahl des 
Bischofs durch Klerus und Volk jedoch nur dann erfüllen, wenn sie 
einstimmig erfolgte und so erkennbar den Willen Gones zum Aus-
druck brachte. Wenn es in den Quellen heiße, eine Wahl sei ein-
stimmig erfolge, so bedeutet dies lediglich, dass am Ende alle der 
Wahl zustimmten und ihren Widerstand aufgaben. 
In modernen Wahlsystemen wird dies durch die von allen aner-
kannte Fiktion gewährleistet, dass die Entscheidung der Mehrheit 
eines Gremiums als Encscheidung seiner 
Gesamtheit zu gelten hat und auch 
diejenigen bindet, die mit „Nein" 
gestimmt haben. Auch diejeni-
gen Abgeordneten, die bei der 
Wahl des Bundeskanzlers oder 
des Ministerpräsidenten für ei-
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nen letztlich unterlegenen Kandidaten gestimmt haben, akze ptie-
ren heure, dass der m ir der erforderlichen Stimmenmehrheit ge-
wäh lte Kandidat sein Amt zu Recht innehat. Diese Vorstellung setz-
te sich jedoch erst im Hoch- und Spätm irrelalrer allgemein durch. 
Sieberer schien es stets, am Ende des Auswahlprozesses die eigent-
liche Wahl als ein konsensuales Verfahren in Szene zu setze n, die 
es allen - auch denjenigen, die eigentlich andere Kandidaten favo-
risiert hacren - ermöglichte, ihre Zustimmung zur Erhebung des 
Neugewählten zum Ausdruck zu bringen. Einstimmig (unanimiter) 
gewählr war mithin derjenige, gegen dessen Erhebung es nach der 
Wahl keinen Widerstand mehr gab. Als „zwiespältig" erscheinen in 
den Quellen jene Wahlen, an deren E nde mehr als ei n Kandidat 
meinte, einen Anspruch auf das Amt zu haben, und diese n An-
spruch auch durchzusetzen suchte. 2 

Für die Königswahl bringt noch der Sachsenspiegel des 13 . Jahr-
hunderts die Differenzierung zwischen einem oft lang gestreckten 
Akt der schließlich auf nur noch ei nen Kandidaten zula u fenden 
Auswahl (irwelen) und der formellen Anerkennung dieser Wahl al-
ler im Konsens (kiesen) durch zwei unrerschiedliche Begriffe zum 
Ausdruck.3 lm Kirchenrecht stand seit der Kirchenreform des 1 1. 
Jahrhunderrs die Möglichkeit einer reinen Mel~rheirsenrsche idung 
zur Verfügung, erstmals formell ausgedrückt im Papstwahldekret 
von 1059. Es bestimmte, dass der Bischof von Rom von den Kar-
dinälen gewählt werden solle.4 Erstmals trat damit ein abgre nzba-
rer homogener Wahlkörper, innerhalb dessen M ehrheiten durch 
einfaches Auszählen festgestellt werden konnten, an die Stelle der 
unbestimmten Masse von Klerus und Volk, die weder hinreichend 
deutlich nach außen abgegrenzt war noch insbesondere das e rfor-
derliche Maß an Gleichheit der Wählenden aufwies, das es erlaub-
te, von bestehenden Rangunterschieden zu abstrahieren und Stim-
men zu zählen, starr sie gegeneinander abzuwägen. Die Wahl durch 
die unbestimmte Gesamthe it von Klerus und Volk konnte nur 
Konsens zum Ausdruck bringen, denn in diesem Fall war die Fra-
ge der Wahlberechtigung unerheblich: J e mehr Wähler dem neu-
en Bischof zustimmten, desto besser. 5 Erst die Einschränkung des 
Wahlrechts auf eine überschaubare und klar definierte Personen-
gruppe dagegen schuf überhaupt die Alternative einer Wahl durch 
die Mehrheit ohne explizite Z ustimmung der Minderheit. 
Das Papstwahldekret war ein enrscheidender Schritt auf dem Weg 
zur Emanzipation der Kirche als einer eigenständig handlungsfähi-
gen Institution. In den Jahrhunderten zuvor war das Papsttum viel-
fach zum Spielball in der Hand der römischen Adelsfamil ien und 
punktuell immer wieder auch des durch Karl den Großen und 
schließlich dauerhaft durch Otto den Großen erneuerten Kaiser-
tums geworden. Das Papsrwabldekret schuf die Voraussetzungen 
dafür, dass ein neu gewählter Papst sich aufeine von wel tlichen Fak-
toren unabhängige Legitimation seines Amtes berufen konnte . D a 
für das Papsttum eine übergeordnete Instanz fehlte, die in Streitfäl-
len schlichtend eingreifen konnre, erwiesen sich im Laufe der bei-
den folgenden Jahrhunderte weitere Verbesseruncren als norwen-t> 

dig (etwa die H erausbildung des Erfordernisses einer Zweidrittel-
m ehrheit und das Verfahren des Konklavö, das einer allzu langen 
Verschleppung der Konsensf1ndu ng entgegenwirken sollte).'' 
Anders lagen die Verhälmisse im Fall der Bischofawahlen. ur zö­
gernd zeig ten s ich die Könige Europas bereit, den Ampruch der Kir-
che auf Fre iheit (libertas ecclesiae) anzuerkennen, insbesondere dorr, 
wo sie selbst die Bischöfe ihres Reiches mir ausgedehnten weltlichen 
H errschafrsrechren a usgestattet harren (w in England und im Reich 
nördlich der AJpen). Am Ende des lnvesr irursrreires gestanden zwar 
alle Könige der Ki rche das Recht aufautonome Beserrnng ihrer Äm-
ter durch „freie kanonische Wahl" grundsätzlich LU, viele bestan-
den aber darauf, dass die Wahl weiterhin „in Gegenwart des Königs" 
oder seines Bevollmächtigten (in pmesemi11 regis) stanfinden solle 
und dass d er Gewählte ihnen d ie Lehemhuldigung mir Lehenseid 
leisten solle.- Das gleichzeitig sich emanzipierrn<le Papstrum be;,rand 
seine rsei ts a uf eine r besonde ren Verantwortung der römischen Kir-
che für die Rechtgläubigkei t und Einheit der gesamten Christenheit 
und beanspruchte daher für sich das Recht der Prüfung und Bestä-
tigung (confinnatio). Soll te ein Eingreifen von Papst und/oder Kai-
ser vermieden werden , mussten die \Vähler im !erzten \X'ahbkt wei-
rerhin Einstimmigkeit (1111t111imir11s) demonstrieren. 
N ur allmählich bildete sich daher nach dem \X'orm,er Konkordat 
von 11 22 die Praxis heraus, auch auf der Ebene der ßistümer das 
Wahlrecht von Klerus und Volk an ein abgrembarcs rollegi11111. das 
Domkapitel, zu d elegieren. Ers t zu Beginn de~ 13. Jahrhundem war 
die neue Praxis so hinreichend gefestigt, dass d.1s IV. Laterankonzil 
12 15 die Wahl des Bischofs durch d as D omkapitel. d. h. die .111 der 
Domkirche mir Pfründen ausgesrattcren K.1noniker. verbindlich 
vorschre iben konnte." Abgesehen von der in der Praxis seltenen 
Wahl durch Eingebung des Heil igen Ceistes (pa inspimrione111) 
wurde als Regelfa ll enrweder die \Vahl durch Auszählen der Stim-
men (per scmti11irm1) oder abe r die an der Fiktion der Eimrirnmig-
keit festhaltende \Vahl durch Delegation der Stimmen an einige we-
nige oder gar nur ei nen einzigen \X/iihler (per co111pro111iss11111) vor-
gesehen. Auch o h ne Weihe oder piipsrliche Bestätigung sollte der 
gewählte ßischof(Elekr) die vo llejurisd iktionsgewalr in seinem Bis-
rum haben und die Einkünfte d es Bistums verwalten dü rfen . Ins-
besondere d er Verzicht au f höhere \Xleihen, die e ine Rückkehr in 
ein weltlich-adliges Lebe n dauerhaft ausschlossen, machte den Sta-
tus e ines Elekten für nachgeborene Söhne von Adligen anrakriv, 
wenn sie damit rechnen mussten, dass ihr älterer Bruder als Erbe 
des Familienbesitzes vor ihnen s terben kön nte. 
Das Recht, einen Bischof in sein Amt ei nzusetzen . war jedoch zu 
wichtig und vor a llem finanziell zu atr rakriv, als dass es in der Pra-
xis den Domkapiteln allein überlassen worden wäre. Seit der Dop-
pelwahl von 1198 fiel das Kön igtum im Reich weitgehend als Kon-
kurrent aus. Dagegen nutzte das Papsttum seit der Mitte des 13. 
Jahrhunderrs zuneh mend und im 14. und 15 . Jahrhundert ohne je-
de Z urückhaltung die Möglichke ite n, die sich aus dem Anspruch 
auf Bestätigung (confirmatio) ergaben .'' Die Päpste erhoben den An-
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Ouo nnpflingt /1011 P11pst Pascha! II. tlas 
H1/li11m, Otto-Z_)'klus, Kloster Michelsberg, 
1-.Jh. 

spruch, die Wahl eines Domkapitels zu kassieren, wenn kirchen-
rechtliche Hindernisse vorlagen , die den Gewähl ten vom Bischofs-
amt ausschlossen, und zwar auch dann, wenn dieses Weihehinder-
nis durch päpstlichen Dispens aufgehoben werden konnte. Sie er-
hoben ferner den Anspruch, Bistümer wie andere Pfründen durch 
Provision (d. h. durch eigene Entscheidung ohne erneure Wahl) zu 
besetzen, wenn die Erledigung des Bistums durch Rücktritt (Resi-
gnation) des Bischofs oder seinen Tod an der Kurie eingetreten war. 
Dabei war es keineswegs ausgesch lossen, dass sie einen Gewählten 
durch Verweigerung der confirrnatio zur Resignation zwangen, ihm 
dann Dispens gewährten und es ihm erlaubten, das Bistum aus der 
Hand des Papstes zu empfangen. Dies harre fur den Papst den Vor-
teil , dass er die entsprechenden Abgaben einziehen konnte; für das 
Domkapitel den Nachteil, dass es an Einfluss auf den Bischofver-
lor. D abei ist in der Regel davon auszugehen, dass die Kurie in ers-
ter Linie fiskalische In teressen verfolgte, im Übrigen aber in den 
Angelegenheiten einzelner Bistümer nördlich der Alpen nicht aus 
eigener I niriative tätig wurde, sondern auf Antrag eines Kandida-
ten, der um Bestätigung seiner Wahl oder um die Kassierung der 
Wahl seines Gegners nachsuchte. 

Domkapitel und Kurie standen sich dabei nich t als Jnsrirurionen m ir 
gegenläufigen Interessen gegenüber. Vielmehr suchten Domkapitel 
und Bischof ihre jeweilige Position mit H ilfe des Kirchenrechts aus-
zubauen. Das Domkapitel nutzte sein Wahlrecht, um den Bischö­
fen Wahlkapitulationen abzuringen, ausführl iche beeidere Verträge, 
die - gleichsam als H errschaftsvertrag - dem Bischof Regeln für sei-
ne Amtsführung und insbesondere die Pflicht zu einer wei tgehenden 
Beteiligung des Domkapitels auferlegen. 10 Die Bischöfe dagegen 
konnten sich des päpstlichen Dispens- und Provisionsrechts bedie-
nen, um das Wal1lrechr des Domkapitels zu umgehen, teilweise auch 
um sich von ihren vor der Wahl geleisteten Eiden zu befreien. 
Wer in Bamberg den Bischofwählte, können wi r für die beiden ers-
ten Jahrhunderte nach Gründung des Bistums allenfalls indirekt er-
schließen. Für jeden Bischof stellt sich die Frage, ob er als Kandi-
dat des Königs eingesetzt oder von den hohen Geistlichen der Di-
özese selbst vorgeschlagen wurde. Ein wichtiges Indiz hierfü r ist die 
Herkunft des Kandidaten und seine vorherige T ätigkeit im Dienst 
des Königs. Wenn der Bischof nicht aus der Diözese stammt und 
auch keine engen verwandtschaftlichen Bezieh ungen aufweist, ist 
rn vermuten, dass der König die Wahl bestim mt harre. D ie gleiche 
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Bamberger Dom, Papst Clemens II. 

Vermurung ergibc s ich , wenn der Kandidar unmicrelbar vor seiner 
Erhebung zum Bischof als Kapellan wr H ofkapelle gehörre, jener 
Gruppe von Geisrlichen, die den Gorresdienst für den König und 
sein Gefolge sicherstell ce n , den H errscher beriecen und auch das 
Personal für die Kanzlei s tellte n, die die im amen des Königs er-
o-ehenden Briefe und Urkunden ausfercigte.
t> 
D er ersce Bamberger Bischof war erkennba r der Kandidat des Herr-
schers' 1• Eberhard war seic 1006 Kanzler und einer der engsren Ver-
traure n Heinrichs II. gewesen. Suidger (als Papsr Clemens II.) war 
vor seiner Erhebung zum Bischof von Bamberg Dornkanoniker und 
spärer Dompropst in Halbersradr, ab Kapellan tätig zun:ichst für den 
Erzbischof von Hamburg-Bremen , dann für den Kön ig. Der drirce 
Bischofder Bamberger Bischofsreihe, Harrwig, war wie Eberhard kö­
niglicher Kanzler, als ihn H einrich III. 1047 als Bischofvon Bamberg 
einsetzte. H ermann l., der seine gesamre kirchliche Laufbahn bis zur 
Bischofserhebung im Dienst der M a inzer Kirche verbracht harre, ver-
dankte seine Einserzung als scch,tcr Bischof von Bamberg dem Ein-
fluss d er rhei n ischcn Erzbi,chöfe w:ihn:nd der !i nderjährigkeir 
H einrichs IV. Dass er s ich unmirtclbar nach ,einer Ernennung 1065 
konsequent in d en Dienst dö jungen Könip ;celltc. wie ,eine häu-
fi gen Erwähnungen als lnrc rvcnicnr in König,urkunden erkennen 
lassen, ist somit die konsequenrt Forr,etzung ;einer Diemre für Erz-
bischofSiegfried von Mainz, der seine Erhebung 1um Bischoferfolg-
reich betrieben harre. Dass ihm 1073 der Vor-vurfder Simonie, d. h. 
d es Ämterkaufs, gemacht wurde, ist im Kontext der ;ich zuspir,en-
d en Auseinande rserrnng zwischen Heinrich IV. und Cregor VII. zu 
sehen, die im Streit um die U mwandlung des von Hermann 1. selbst 
gegründeten Stiftes Sr. Jakob in ein Kloster ihre Barnberger Enrspre-
chung fa nd, war ein Argument seiner Bambcrger Cegner. das seine 
Absetzung durch den Papst 107'5 vorbereiterc. und !:isst keine Rück-
schlüsse aufdie Umstände seiner Wahl zu. 
Eindeutig e rkennbar isr das Eingreifen des Königs in der Regelung 
d e r Nachfolge. Kaum war die Enrscheidung des Papsres bekannt 
geworden, durch die Hermann l. abgesetzr worden war, ernannte 
er Rupert zum Nachfolger und ließ ihn noch am gleichen Tag vom 
Mainzer Erzbischof weihen, um seine Regelung der ach folge un-
umkehrbar zu machen. Ebenfalls der H ofkapelle entsrammte Bi-
schof Otro 1. , der H e ilige. N ach seiner Ausbildung im Kloster 
Wi.ilzburg bei Eichstärr wu rde er zunächst Kapellan am Hof des 
polnischen Herzogs, bevor ihn H einrich IV. in die Hofkapelle be-
rief und 1102 zu seinem Kanzler ernannte. 
Nach dem Wormser Konkordat stamme n die Bamberoer Bischöfe t> 

überwiegend aus den Reihen des Domkapitels selbst. Egilbert war 
zunächst Domdekan, dann auch Propst von Sr. Gangol(, bevor er 
1 139 zum Bischofgewählt wurde. Dass ihn Ocro der H eilige auf 
dem Sterbebett als Nachfolger desig nierte, indem er ihm die Für­
sorge für das Kloster M ichelsberg übertrug, ist ungewöhnlich ; of-
fenbar wuchs Otto durch den Ruf de r H e iligkeit schon zu Lebzei-
ten eine Autorität zu, die ihm weit re iche nde E influssmöglichkei­
ten auch über die Befugnisse seines Amtes hinaus verschaffte. Eber-
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hard ff. war zunächst Propst von St. Jakob, später auch Domka-
noniker. Er wurde 1J46 noch am Todestag seines Vorgängers in ei-
ner ei nmütigen Wahl von Klerus und Volk erhoben, entsprechend 
auch sein Nachfolger Hermann II. Es ist sicherlich kein Zufall, dass 
die Quellen des J2. Jahrhunderts die Einmütigkeit der Wahl beson-
ders hervorhoben: Nur durch rasche einmütige Wahl konnren die 
Domkanoniker ihr Wahlrecht wahren und Einflussnahme des Kö­
nigs verhindern. Auch die weiteren Bischöfe des 12. Jahrhundercs, 
über deren Werdegang näheres bekannt isc, stammten aus dem 
Domkapitel. Selbst als 1203 Philipp von Schwaben die Gelegen-
heit hacce, seinen Anspruch auf Anwesenheit bei der Bischofswahl 
geltend zu machen, da er sich gerade in Bamberg aufhielt, be-
schränkte er sich auf die Bestätigung der Wahl des Kapitels, die auf 
Dompropst Ekberr von Andechs gefallen war. 
Die Beschlüsse des N. Laterankonzils, die das Wahlrecht den Dom-
kapiteln zuwiesen, schrieben also lediglich fest, was in Bamberg be-
reits seit längerem gängige Praxis war. Auch in den nachfolgenden 
Auseinanderserzungen Kaiser Friedrichs II. mir dem Papsttum wur-
de das Wahlrecht des Domkapitels nicht in Zweifel gezogen. Al-
lerdings schuf der sich zuspitzende Konflikt, der 1239 zur Exkom-
munikation und 1245 zur Absetzung Friedrichs II. führte, eine Si-
tuation, in der die Kurie von ihrem Prüfungsrecht extensiv Ge-
brauch machen konnte. Dies wurde in den folgenden Jahrzehnten 
zur Regel. Vom Domkapitel gewählte Kandidaten begaben sich 
nach Rom, um dort die Bestätigung des Papstes einzuholen, d ie ih-
nen aber häufig verweigere wurde. Manegold von Neuenburg, 
Dompropst von Würzbu rg und Bamberg, wurde J285 gewählc, in 
Rom jedoch zum Verziehe auf seine Wahl gezwungen, was Papst 
Honorius IV. die Möglichkeit gab, den gerade in Rom anwesenden 
Kölner Dompropst Arnold, der auch in Mainz, Trier und Goslar, 
aber nicht in Bamberg bepfründec war, zum Bischofzu ernennen. 
Er nannte sich entsprechend episcopus dei et apostolice sedis gratia. 
Leupold von Gründlach (Propst von Sc. Stephan und Dompropst 
in Bamberg) wurde 1296 gewählt. Der Papst erklärte seine Wahl je-
doch wegen Irregularität durch Ämterhäufung für ungültig, um ihn 
dann (vermudich gegen entsprechende Geldzahlung) unter Dispens 
kraft apostolischer Vollmacht zu ernennen. l 303 kam es erneur zu 
ei ner Doppelwahl. Der zunächst gewählte Gerlach von Wetzlar ver-
zichtete, wei l er in seiner Studienzeit in Paris einem Kommilitonen 
ein Auge ausgeschlagen hatte. D er daraufhin ersatzweise gewählre 
Gegenkandidat Johannes von Muchel begab sich nach Rom, wur-
de jedoch von Papst Benedikt XI. als „notorisch unwürdig" zurück­
gewiesen. Dennoch nutzte das Bamberger Domkapitel von der 
zwei ten Hälfte des 13. Jahrhunderts an mit Nachdruck die Mög­
lichkeit, durch sein ausschließliches Wahlrecht Einfluss auf die 
Amtsführung des Bischofs zu nehmen und ihn durch vor der Wahl 
gegebene Versprechungen, die der Kandidat vor seiner Erhebung 
zum Bischofdurch Eid bekräfrigen musste, an sich zu binden. Be-
reits 126J verlieh Bischof Berthold, der in zwiespältiger Wahl er-
hoben worden war, dem Domkapitel Steuerfreiheit und übertrug 

BischofEkbm von Andechs, 
Ausschnitt am dem Stamm-
baum des hl. Otto, Kloster 
Michelsberg, 1628 

ihm 1268 zusärzl ich Brotbänke und Gecreidemühlen in Bamberg. 
Für die Jahre 1328, 1398, 142 1 und 1431 sind Wahlkapitulatio-
nen erhalcen. Insbesondere das ausgehende 14. und das beginnen-
de l 5. Jahrhunderr boten dem Domkapitel weit reichende Hand-
lungsmöglichkeiten, als das große Schisma und die großen Konzi-
lien die H andlungsmöglichkeiten des Papsttums einschränkten, 
während in den Jahrzehnten zuvor vielfach auswärtige Bischöfe 
nach Bamberg transferiert worden waren. 
Da die Bamberger Domherren ganz überwiegend aus Adelsfamili-
en scan1mcen, deren Güter außerhalb des Hochstiftes lagen, war das 
Domkapitel nicht gespalten durch Familieninteressen, sondern ent-
wickelte bereits frühzeitig und mit besonderer Intensität ein insri-
rucionelles lnceresse an einer möglichst weitgehenden Teilhabe an 
der Herrschaft. Der Jnhalr der Wahlkapitulationen, die den Bischö­
fen auferlegt wurden, war offenbar von hoher praktischer Relevanz 
und wurde daher mir Priorität im inscimrionellen Gedächtnis des 
Domkapitels nicht nur gesichert, sondern auch abrufbar gehalcen. 
Die Texte der erhaltenen Wahlkapimlationen lassen erkennen, dass 
sie n icht siruativ immer wieder neu formuliere wurden, sondern 
sich aufeinander aufbauend weiteren twickelten. 
Die Entwicklung des Kirchenrechts im 19. und 20. Jahrhundert ist 
über das Wahlrecht der Domkapitel hinweggegangen. Während 
sich überall in Europa die Gesellschaft und ihre Insti tutionen de-
mokratisierten, setzte sich in der Kirche, die sich vom Modernis-
mus bedrohe sah, der auf Rom ausgerichtete Zencralismus als Ga-
rant der Einheit und der Reinheit der Lehre durch. Wo das Wahl-
recht der Domkapitel nicht gänzlich beseitige wurde, wurde es 
durch das päpstliche Reche entwertet, eine begrenzte Anzahl von 
Kandidaten vorzuschlagen. Am Anfang stand das demokratische 
Prinzip, das die Wirkungsmöglichkeiten des Heiligen Geistes bei 
Personalencscheidungen am ehesten in der freien Wahl durch eine 
möglichst große Gemeinde gewährleistet sah. Die Wahl des Bi-
schofs durch Klerus und Volk scellcen die Zustimmung zur Person 
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des Bischofs und seine Legicimation als des le tzrveranrwordichen 
Leiters des Bistums als einer autonomen Einheir auf die breiceste 
denkbare Grundlage, blieb jedoch so unbestimmr, dass sie sich nur 
als Bekundung des Konsenses zu einer anderweitig bereits getroffe-
nen Entscheidung eignete. Solange in der Kirche der Späran tike 
und in den Reichen des frü hen und hohen M ittelalters die Lerzt-
verant:worrung des Königs auch für die kirchlichen Verhältnisse in 
seinem Reich als selbstverständlich galr, waren die weit reichenden 
Eino-riffsmöo-lichkeiten weltlicher Herrschafrscräger, die sich daraus::, ::, 

ergaben, unproblematisch. 
Die Emanzipation der Ki rche von der weltlichen Gewalt und ihre 
Verselbständigung zu einer eigenständig und aus eigenem Anrrieb 
handlungsfähigen lnsticucion in der Kirchenreform des 11 . Jahr-
hunderts und der Entfaltung eines systematisierten Kirchenrechts 
im 12. und 13. Jahrhundert erforderre jedoch die Einschränkung 
des Wahl rech es auf eine überschaubare Wahlkörperschaft oder den 
Ersatz der Wahl durch die Entscheidung des Papsres, die ebenso wie 
die Wahlenrscheidung einer Gesamtheit (,,Klerus und Volk") oder 
einer Korporation (Domkapitel als col!egium der Domkanoniker) 
dem H eiligen Geist eine insrirurionalisierre Möglichkeit d es Ein-
greifens gab, n un allerdings nicht mehr „von unten", sondern „von 
oben". Die Regelung der Nachfolge im Bischofsamt zeige wie kaum 
eine andere Frage, dass die Kirche als ecclesia semper reformanda von 
Generation zu Generation neue Anrworren auf die Herausforde-
rungen finden musste, vor die die politische und gesellschaftliche 
Entwicklung sie srellre. Wie die Kirche der Zukunft im Spannungs-
feld von Akzeptanz, Zusammenhalt und Handlungsfähigkeir ihre 
Einheit in der Vielfalt in dieser H insicht gestalten wird, bleibt ab-
zuwarten . 
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